
Neue Justiz 8/82 373

für ihn die Möglichkeit zu pflichtgemäßem Verhalten be
standen hat. So handelt z. B. ein Kraftfahrer, der ein Ver
kehrszeichen nicht bemerkt und demzufolge nicht beachtet, 
weil er dem Straßenverkehr ungenügende Aufmerksamkeit 
zuwendet, fahrlässig im ordnungsrechtlichen Sinne.4 Die 
Schuld wird anhand der objektiven Rechtsverletzung, der 
Stellungnahme des Rechtsverletzers dazu, der Angaben an
derer Bürger sowie der eingetretenen Folgen nachgewie
sen (§ 24 OWG).

Sofern die Ordnungswidrigkeit in einem die Zurech
nungsfähigkeit ausschließenden Rauschzustand begangen 
wurde, ist zu prüfen, ob dieser schuldhaft (vorsätzlich oder 
fahrlässig) herbeigeführt wurde. Hier liegt die Besonder
heit vor, daß in einem solchen Fall die Bestimmung der 
Schuldform in der verletzten Rechtsvorschrift durch die 
Schuldbestimmung des § 9 Abs. 4 OWG ersetzt wird. Ver
langt beispielsweise der verletzte Tatbestand den Vorsatz 
und wurde die Ordnungswidrigkeit in einem die Zurech
nungsfähigkeit ausschließenden Rauschzustand begangen, 
führt das schuldhafte (und zwairdas vorsätzliche oder fahr
lässige) Sich-in-den-Rauschzustand-Versetzen zu ordnungs
rechtlicher Verantwortlichkeit.

Ausschluß und Besonderheiten der Verantwortlichkeit

Kinder sind ordnungsrechtlich nicht verantwortlich. Bege
hen sie Ordnungswidrigkeiten, können Aussprachen mit 
den Eltern oder anderen Erziehungsträgern (Schule) ge
führt oder auch Auswertungen mit den Kindern selbst vor
genommen werden. Ordnungsstrafmaßnahmen dürfen Kin
dern gegenüber jedoch nicht ausgesprochen werden (§ 10 
Abs. 4 OWG).

Nach §,12 Abs. 1 OWG werden Personen, die der Straf
rechtsprechung der DDR nicht unterliegen (vgl. § 56 GVG), 
auch nicht wegen der von ihnen begangenen Ordnungs
widrigkeiten zur Verantwortung gezogen. Das ergibt sich 
aus den Grundsätzen über die Immunitäten und Privile
gien diplomatischer Vertretungen.

Bei der Durchführung von Ordnungsstrafverfahren sind 
auch die Besonderheiten der Verantwortlichkeit Jugend
licher zu berücksichtigen. Hier gibt es eine altersbezogene 
gesetzliche Einteilung (Jugendliche von 14 bis 16 und von 
16 bis 18 Jahren) und eine dieser Einteilung adäquate Fest
legung zulässiger Ordmmgsstrafmaßnahmen (§10 Abs. 1 
bis 3 OWG). Der Ordnungsstrafbefugte sichert die Einhal
tung dieser Bestimmungen und damit auch die Zusammen
arbeit mit den Erziehungsberechtigten und ggf. mit den 
Organen der Jugendhilfe, wenn das für die wirksame Er
ziehung des Jugendlichen notwendig ist.

Ordnungsrechtliche Verantwortlichkeit für Rechtsverlet
zungen, die außerhalb des Staatsgebiets der DDR begangen 
werden, tritt nur ein, wenn das in Rechtsvorschriften aus
drücklich vorgesehen ist. So begeht z. B. ein Kapitän oder 
ein mit der Schiffsführung Beauftragter eine Ordnungswid
rigkeit, wenn er die Durchfahrtsregelungen für Fischerei
fahrzeuge in den Fischereizonen und Wirtschaftszonen an
derer Staaten nicht einhält. Er kann dafür vom zuständi
gen Ordnungsstrafbefugten (Leiter des Fischereiaufsichts
amtes der DDR) mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 
bis 500 M oder in den besonders beschriebenen Fällen bis 
zu 1 000 M zur Verantwortung gezogen werden.5

Pflichten und Befugnisse des Ordnungsstrafbefugten

Ordnungswidrigkeiten können dem Ordnungsstrafbefugten 
auf Grund von Feststellungen der zuständigen Organe, be
gründeter Anregungen anderer Organe sowie von Hinwei
sen der Bevölkerung und gesellschaftlicher Organisationen 
(§ 22 Abs. 1 OWG) bekannt werden. Der Ordnungsstrafbe
fugte prüft, ob ordnungsrechtliche Pflichten verletzt wur
den, wer sie verletzt hat und ob die örtliche und sachliche 
Zuständigkeit gegeben ist. Noch vor Einleitung des Ord
nungsstrafverfahrens kann der Ordnungsstrafbefugte dar
über entscheiden.

— ob die Sache, soweit sie eindeutig ist, an ein gesell
schaftliches Gericht übergeben wird (§§ 31, 32 OWG),

— ob bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten Maßnah
men im vereinfachten Verfahren angewendet werden 
(§ 28 OWG) oder

— ob wegen der Geringfügigkeit der Ausspruch von Ord
nungsstrafmaßnahmen nicht erforderlich ist, weil Hin
weise oder Belehrungen ausreichen (§ 13 Abs. 4 OWG). 
Zur Prüfung der Verantwortlichkeit und zur Vorberei

tung der Entscheidung hat der Ordnungsstrafbefugte im 
Ordnungsstrafverfahren alle notwendigen Feststellungen 
zu treffen (§ 23 Abs. 2 OWG). Dem Bürger, gegen den ein 
Ordnungsstrafverfahren durchgeführt wird, ist gemäß § 24 
Abs. 1 OWG die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. 
Der schriftliche Vermerk darüber oder auch über die Ab
lehnung dieser Stellungnahme ist dem Vorgang beizufügen. 
Die Befragung anderer Bürger ist zulässig. Auch deren 
Aussagen sind in Niederschriften festzuhalten.

Der Ordnungsstrafbefugte hat im Verfahren die Befug
nis,
— eine Beschlagnahme von Sachen zu verfügen, die der 

Sicherung von Beweisen dienen oder die gesetzlich der 
Einbeziehung unterliegen (§ 24 Abs. 4 OWG),

— bei Ordnungswidrigkeiten im Verkehrswesen die 
Durchführung einer Blutalkoholuntersuchung sowie die 
zwangsweise Vorführung dazu zu verfügen (§ 24 Abs. 5 
OWG).
Im Ordnungsstrafverfahren sollen die Ursachen und Be

dingungen der Ordnungswidrigkeit aufgedeckt und Maß
nahmen zu ihrer Überwindung eingeleitet werden. Soweit 
es der Klärung des Sachverhalts und der Vorbereitung der 
Entscheidung dienlich ist, soll mit Kollektiven, gesellschaft
lichen Organisationen und anderen gesellschaftlichen Kräf
ten zusammengearbeitet werden.

Ist die ordnungsrechtliche Verantwortlichkeit festge
stellt, beendet der Ordnungsstrafbefugte das Ordnungs
strafverfahren mit dem Ausspruch der in der jeweils ver
letzten Rechtsvorschrift vorgesehenen Ordnungsstrafmaß
nahme (§ 26 OWG) oder mit der Einstellung nach einem 
der in § 25 Abs. 2 OWG genannten Gründe. Er kann aber 
auch eine kollektive Beratung und Entscheidung im Ver
antwortungsbereich der örtlichen Räte anstreben (§§ 29, 30 
OWG) oder die Sache an ein gesellschaftliches Gericht 
übergeben (§§ 31, 32 OWG).

In vielen Verfahren ist der schriftliche Aufwand ver
hältnismäßig gering. Insbesondere die Verwendung von 
Vordrucken erleichtert das folgerichtige und auch vollstän
dige Bearbeiten von Qrdnungsstrafverfahren und verrin
gert den schreibtechnischen Aufwand. In der Regel ist in 
Ordnungswidrigkeitssachen als schriftliches Material die 
Einleitungsverfügung, ein Sachstandsbericht bzw. eine 
Sachverhaltsschilderung, die Stellungnahme des Rechtsver
letzers sowie die Entscheidung des Ordnungsstrafbefugten 
als Verfahrensgrundlage ausreichend.6 •
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